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850
EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

# PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES

Zürich, den 20. März 1963

Gestützt auf einen Antrag des Herrn Prof. Dr. Ranzig (141*21
und 509-204 Vr/H) wird, im Einvernehmen mit dem Eidg. Personalamt
(Besprechung vom 8, Februar 1963 mit Herrn M. Veber) und mit
Zustimmung der Fremdenpolizei des Kantons Zürich (Erteilung der
provisorischen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung vom 14- März
1963),

e r f ü g t :

1* Als Spezialhandwerker II am Laboratorium für Festkörperphysik
der ETH wird auf den 1. April 1963 - zunächst auf Probe -

angestellt:
Herr Rüdiger Horcher Elektriker, deutscher
Staatsangehöriger, geb. 5. März 1941, ledig, wohnhaft
in Ennetbaden/AG, Ehrendingerstrasse 32.

2* Das Gehalt wird im Rahmen der 21. Gehaltsklasse auf
B: 9*500. im Jahr festgesetzt, vozu noch 4,5$ Teuerungszulage
sowie & 450. Ortszuschlag (bei Vohnsitz in Zürich) hinzukommen.

3,- Herr R. Horcher wird auf den 1. Juli 1963 als Einleger
in die Versicherungskasse für das Personal der allgemeinen
Bundesverwaltung aufgenommen und hat von diesem Zeitpunkt hinweg die
statutarischen Beiträge an diese Kasse zu entrichten (6,27% von
einem anrechenbaren Jahresverdienst von fr 8'550.).

4. In seinen Dienstobliegenheiten ist Herr R. Horcher den
Anordnungen und Weisungen des Herrn Prof. Dr. V. Känzig unterstellt

5.« Mitteilung an Herrn R. Horcher (unter Rücksendung der
Bewerbungsunterlagen und unter Zustellung der provisorischen Aufenthalts-

und Arbeitsbewilligung des Kantons Zürich), Herrn Prof. Dr.
Känzig, Herrn Prof. Dr. Busch, Vorsteher des Physikalischen Institutes,

die Kasse, das Eidg. Personalamt und die Eidg. Finanzkontrolle.


